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ROTE REVUE
SOZIALISTISCHE MONATSSCHRIFT
Herausgeber: Sozialdemokratische Partei der Schweiz

18. JAHRGANG - AUGUST 19 39 - H E FT 12

Das Emigrantenproblem in der Schweiz
Von ***

Es ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die schweizerische Demokratie,

wie die Behörden unseres Landes die politischen Flüchtlinge
behandeln, die vor dem Terrorregiment bei uns Zuflucht und Asyl
gesucht haben. Die Bevölkerung der Schweiz sieht in diesen
Vertriebenen politische Gesinnungsgenossen und ist aus politischem
Solidaritätsgefühl und aus rein menschlicher Gesinnung durchaus bereit,
ihnen Hilfe und Unterstützung in ihrem Unglück zuteil werden zu
lassen. Das beweisen sowohl die von Sozialdemokraten und
Kommunisten wie auch die von bürgerlichen Parteien unseres Landes
eingesetzten Flüchtlingskomitees, von denen ihre vertriebenen Gesinnungsgenossen

betreut werden, Angehörige der deutschen Linksparteien, des
Zentrums oder der Deutschnationalen, soweit sie nicht bei
Anverwandten oder wohlhabenden Parteifreunden Zuflucht gefunden haben.

Der Nationalsozialismus hat ja alle politischen Parteien in Deutschland,

von der äußersten Linken bis zur äußersten Rechten, verfolgt.
Thälmann, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, sowie die
sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Mierendorf, Schumacher
und Heilmann befinden sich seit 1933 im Konzentrationslager, und der
heute 75jährige Graf v. Westarp, der ehemalige langjährige Führer der
Deutschnationalen, ist vor Jahr und Tag zu 15 Jahren Zuchthaus
verurteilt worden. So haben auch alle politischen Parteien in der Schweiz
unter den politischen Emigranten ihre engeren Gesinnungsgenossen und
Freunde.

Aber unsere eidgenössische Fremdenpolizei macht es den Schweizer
Bürgern sehr schwer, an den ihrer Gesinnung wegen Vertriebenen
praktisch Solidarität und Hilfsbereitschaft zu betätigen. Formell
versichert man zwar, daß das alte Asylrecht für politische Flüchtlinge
auch heute noch »voll und ganz« bestehe, aber man umgibt es mit einem
System von Fallstricken und Fußangeln, um solch »unerwünschte
Elemente« fernzuhalten. Wer illegal in die Schweiz einreist, wird wegen
»unerlaubten Grenzübertritts« bestraft und des Landes verwiesen.
Kommt aber ein politischer Flüchtling mit einem gültigen Paß in die
Schweiz, so wird ihm die Anerkennung als politischer Flüchtling mit
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